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Wanderung Granetalstausee im Harz 
 

Sonntag, 2. Mai 2010 
 

Leitung: Lothar Pohlmann 

 
Der Granetalstausee ist mit 45 Millionen Kubikmeter Fassungsvermögen die zweitgrößte 
Talsperre im Westharz. Er wird als Trinkwasserreservoir genutzt. Bei Wasserknappheit 
kann durch lange Stollensysteme Wasser aus den Flüssen Oker und Radau in den See 

geleitet werden. Diese landschaftlich äußerst reizvolle Waldwanderung um die 
Granetalsperre führt in die kulturhistorisch bedeutsame Region von Goslar, wo die 

deutsche Geschichte bis ins 10. Jahrhundert zurückverfolgt werden kann. 
                
 
 06.30 Uhr - Goldbergplatz / Bremen-Lesum 
 07.00 Uhr - Abfahrt ZOB Bremen / Parkplatz Breitenweg/Cinemaxx 
10.00 - 13.00 Uhr - Wanderung zum Granebach  (10 km) 
13.00 - 13.30 Uhr - Mittagspause – Verpflegung aus dem Rucksack   
13.30 - 15.00 Uhr - Wanderung um den Nordberg zum Staudamm  (6 km) 
15.00 -16.30 Uhr - Kaffeetrinken in Goslar  
 16.30 Uhr - Rückfahrt  nach Bremen 
ca. 19.30  Uhr - Ankunft in Bremen 
 
 
Kosten: Organisation und Busfahrt  
 für Mitglieder  €   27,-- 
 für Nichtmitglieder  €   32,-- 
 
Anmeldung: Bitte tragt Euch zuerst in die Teilnehmerliste ein und überweist dann bis zum  
 15.04.2010 den jeweiligen Betrag mit dem Kennwort „Granetalstausee“ 
 auf das Konto des Landesbetriebssportverbandes Bremen Nr. 1 000 044 00  
 bei der Bremer Bank (BLZ 290 800 10). 
 
Hinweise: Bei der Anmeldung werden Mitglieder der Wandergruppe bevorzugt 
 berücksichtigt.  
 Anmeldungen im Auftrag einer anderen Person sind nicht möglich. 
 Sollten sich nicht genügend Wanderer für einen Termin anmelden,  
 wird dieser Wandertermin ersatzlos gestrichen. 
 
 Eine Absage innerhalb der letzten Woche vor der Veranstaltung  
 verpflichtet zur Zahlung der Kosten. 


